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      Datum: 

      Unterschrift:

Zeitraum der Anmietung von: __________ bis: __________

Veranstaltung:
Geschlossene Gesellschaft, Bezeichnung: _________________________________
Öffentliche Gesellschaft, Bezeichnung: _________________________________

Zweck der Veranstaltung:

Zahl der geladenen Personen: [              ]
Die Musikanlage muss vom Veranstalter (Mieter) besorgt und installiert werden!
Küchenbenutzung: ja [      ] nein [      ] ! Zusatzkosten

ja [      ] nein [      ]

Getränke und Speisen werden nicht vom Vermieter gestellt!
Nutzung der ja [      ] nein [      ]

Theke: ja [      ] nein [      ]
Kühlung: ja [      ] nein [      ]

(Der Veranstalter ist zuständig für öffentliche Belange, z.B. Amtliche Meldungen, GEMA usf.)

Abwicklung über einen Partyservice:

Schankanlage:
! Die Reinigung der Schankanlage, vor und nach der Veranstaltung geht zu Lasten des Mieters.

Westernsaloon – Stetten
Bahnhofstr. 16

87778 Stetten
Tel.: 0170 6949770

Fax: 03222 1755709
Bitte nur per Fax senden!

Ich
Name:

Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Tel.:                                               Fax:

Mobil:

eMail:

möchte zum Zwecke einer Anfrage zur Anmietung des Partyraums im Westernsaloon – 
Stetten  folgende Fragen beantworten.

Zur Miete kommt die Kaution, Strom, Wasser mit Kanal und Heizung, gemäß gesonderter 
Abrechnung hinzu.
Zahlung: Bei Vertragsabschluss sind 50 % und bei Bereitstellung/Übergabe des gemieteten 
Objekts sind die restlichen 50 % des vereinbarten Gesamtbetrags  +  die vereinbarte Kaution 
zu zahlen.
Der Mieter hat für sämtliche Versicherungen, die für die Veranstaltung erforderlich sind, zu sorgen. 
Der Vermieter übernimmt keinerlei Haftung! Der Mieter haftet für Diebstahl, 
Sachbeschädigung und auch für eine übermäßige Lärmbelästigung welche durch die 
Veranstaltung entstanden ist. Sowohl die Zeit für die Vorbereitungen vor der Veranstaltung, als 
auch die Zeit zur Reinigung nach der Veranstaltung  wird  als Mietzeit gerechnet. Sowohl für die 
Vorbereitungen als auch für die Reinigung ist der Mieter verantwortlich. Der Vermieter stellt kein 
Personal zur Verfügung. Die Müllentsorgung geht auf Kosten des Mieters. Änderungen 
vorbehalten. 


